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Eine Regionalzeitung veröffentlicht eine Anzeige einer Krankenkasse, 
die nach Ansicht des Beschwerdeführers nicht als Werbung erkennbar 
ist.

Aufgrund des Layouts und der Farbgestaltung ist eine Verwechslungs-
möglichkeit mit einem redaktionellen Beitrag sehr unwahrscheinlich. 
Der Trennungsgrundsatz wurde daher gewahrt. (E 449/05/2)

Eine Zeitschrift veröffentlicht unter der Überschrift „Verbraucherinnen 
berichten: So kriegen Sie die Falten klein!“ eine redaktionell gestaltete 
Anzeige für eine Anti-Aging-Creme. 

Der Presserat spricht eine öffentliche Rüge aus, da die Werbung für den 
Leser nicht erkennbar ist. Zwar ist die Anzeige in Details anders gestal-
tet als die redaktionellen Beiträge der Zeitschrift. Dies reicht jedoch zur 
deutlichen Abgrenzung nicht aus. (BK2-169/07)

Abgrenzung durch Gestaltung mit Farbe und Spaltenzahl

unzulässigzulässig
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Richtlinie 7.2 konkretisiert die Anforderungen an Berichterstattung 
über Unternehmen, Produkte etc. Unmissverständlich ist darin festge-
halten, dass redaktionelle Beiträge nicht von Gegenleistungen abhän-
gig gemacht werden dürfen. Unzulässig ist deshalb eine redaktionelle 
Berichterstattung, die gekauft wurde. Gleiches gilt für Fälle von Kopp-
lungsgeschäften. Eine Selbstverständlichkeit, die allerdings nicht immer 
beachtet wird, wie folgende Angebote zeigen:

Richtlinie 7.2 
Schleichwerbung

Redaktionelle Veröffentlichungen, 

die auf Unternehmen, ihre Erzeugnis-

se, Leistungen oder Veranstaltungen 

hinweisen, dürfen nicht die Grenze 

zur Schleichwerbung überschreiten. 

Eine Überschreitung liegt insbesonde-

re nahe, wenn die Veröffentlichung 

über ein begründetes öffentliches 

Interesse oder das Informationsin-

teresse der Leser hinausgeht oder 

von dritter Seite bezahlt bzw. durch 

geldwerte Vorteile belohnt wird.

Die Glaubwürdigkeit der Presse als 

Informationsquelle gebietet be-

sondere Sorgfalt beim Umgang mit 

PR-Material. 
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Ein Verlag versendet Mediaunterlagen, in denen redaktionelle Beiträ-
ge zu Preisen ab 50 Euro zum Kauf angeboten werden. Darunter eine 
Kurzmitteilung, ein PR-Artikel mit Logo, ein vierseitiger „Promotion-
Artikel“ und eine „große Selbstdarstellung“.

Diese Praxis missachtet die Trennung von redaktionellem Text und 
Werbung. Eine ordentliche Berichterstattung erlaubt im Interesse der 
Glaubwürdigkeit der Presse keine mit dem redaktionellen Inhalt ver-
knüpften fi nanziellen Gegenleistungen. Der Presserat spricht eine Rüge 
aus. (BK1-11/05)

Ein Wirtschaftsjournal bietet einem Unternehmen eine kostenlose 
Berichterstattung an. Für die Illustrierung des Beitrages fordert die 
Zeitschrift von der Firma ein Entgelt. 

Der Presserat rügt dieses Angebot. Die Illustration eines redaktionel-
len Berichtes in Rechnung zu stellen, ist mit dem Gebot der Trennung 
von redaktionellem Text und Werbung nicht vereinbar. Redaktionelle 
Berichterstattung muss frei von fi nanziellen Gegenleistungen erfolgen. 
Nur so kann gewährleistet sein, dass sie nicht von dritter Seite beein-
fl usst wird. (BK1-118/04)

Kauf von redaktionellen Beiträgen Kauf von Bildveröffentlichungen

(Auszug aus den Mediadaten einer Zeitschrift)

 (Auszug aus dem Schreiben eines Verlages an ein Wirtschaftsunternehmen) (Auszug aus dem Schreiben eines Verlages an ein Wirtschaftsunternehmen)

stets unzulässigstets unzulässig
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Der Geschäftsführer einer PR-Agentur schickt eine Pressemitteilung 
über eine Veranstaltung an die Redaktion einer Lokalzeitung. Ein 
Mitarbeiter der Anzeigenabteilung teilt ihm daraufhin mit, dass eine 
redaktionelle Ankündigung der Veranstaltung nur in Verbindung mit 
einer bezahlten Anzeige möglich sei.

Eine redaktionelle Berichterstattung darf nicht an die Bedingung 
geknüpft werden, dass eine Anzeige geschaltet wird. Die Veröffentli-
chung eines redaktionellen Beitrages muss unabhängig von einer Ge-
genleistung jeglicher Art erfolgen. Da die Zeitung den Fehler einräumt, 
spricht der Presserat nur eine Missbilligung aus. (BK1-54/08) 

Eine fi nanzielle Gegenleistung stellt einen eindeutigen Indikator für 
vorliegende Schleichwerbung dar. Allerdings können auch redaktionel-
le Beiträge, für die keine Gegenleistung erfolgt ist, Schleichwerbung 
beinhalten. Dabei ist die Frage, welche Kriterien bei der inhaltlichen 
Bewertung von Artikeln über Unternehmen, Produkte, Leistungen oder 
Angebote heranzuziehen sind, sehr differenziert zu beurteilen.

Schleichwerbung liegt auf jeden Fall vor, wenn eine Veröffentlichung 
werbliche Formulierungen enthält.

Ein weiteres wichtiges Kriterium, das sich in der Spruchpraxis des Pres-
serats herauskristallisiert hat, ist der Nachrichtenwert eines Artikels. 
D. h. die Berichterstattung muss Informationen liefern, die von beson-
derer Qualität und dadurch von begründetem öffentlichen Interesse 
sind. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn ein Produkt ein Alleinstel-
lungsmerkmal aufweist und sich damit aus einer Angebotspalette 
hervorhebt. Oder wenn sich ein Unternehmen durch neue Aktivitäten 
auszeichnet. Geschäftliche Neueröffnungen können von regionaler 
Bedeutung sein. Diese Kriterien sind Anhaltspunkte für eine zulässige 
redaktionelle Berichterstattung. Der Presserat hat hier auf Basis einer 
Vielzahl von Fällen eine Spruchpraxis herausgebildet, die im Folgenden 
beispielhaft dokumentiert ist.

Kopplungsangebot Kriterien für Schleichwerbung in redaktionellen Beiträgen

(Auszug aus dem Schreiben einer Anzeigenabteilung an eine PR-Agentur)(Auszug aus dem Schreiben einer Anzeigenabteilung an eine PR-Agentur)

stets unzulässig
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“Darauf fährst du ab”, titelt eine Zeitung über die Neuheiten eines 
namentlich genannten Wintersportausrüsters. Im Text heißt es dann 
“garantiert puren einfachen Skispaß im Schnee”, “ein echtes Highlight 
für powderliebende Frauen”, “innovative technische Neuheiten” und 
“ein einmaliges Systemkonzept”. 

Eine Redaktion kann Produkte eines Herstellers testen und für gut 
befi nden. Die Grenze einer sachlichen und von öffentlichem Interesse 
gedeckten Berichterstattung wird aber überschritten, wenn ein Arti-
kel Formulierungen enthält, die einer Werbebroschüre des Herstellers 
entnommen sein könnten. Die Überschrift “Darauf fährst du ab” klingt 
wie die Aufforderung zum Kauf des Produkts. Die übrigen Aussagen 
entsprechen nicht etwa einem positiv beschreibenden Vokabular einer 
Testberichterstattung, sondern sind eindeutige Werbesprache, die ge-
rügt wird. (BK2-49/06)

Eine Regionalzeitung berichtet, eine große Geschäftsbank habe am 
Ort ein Finanzberater-Büro eröffnet. Die dort arbeitenden Personen 
werden vorgestellt. Auch über die angebotenen Leistungen der Bank 
wird informiert.

Die Redaktion hat sachgerecht über die Eröffnung des neuen Finanz-
berater-Büros berichtet. Die Berichterstattung ist von begründetem 
öffentlichen Interesse und überschreitet nicht die Grenze zur Schleich-
werbung. Es ist möglich, den Leser über das neue Angebot zu informie-
ren, solange die Berichterstattung keine werbenden Formulierungen 
enthält. Dies ist im konkreten Fall nicht gegeben. (BK1-313/05)

Werbliche Formulierungen/Werbesprache Nachrichtenwert 
(Informationen von begründetem öffentlichem Interesse)

zulässigunzulässig
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Eine Zeitschrift informiert über das E-Book-Reiseführer-Angebot eines 
Verlages und die Download-Möglichkeit von Demoversionen. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war der Verlag der einzige, der 
den Inhalt seiner gedruckten Reiseführer komplett für Palm- und 
Pocket PC-PDA‘s zur Verfügung stellte. Somit liegt ein Alleinstellungs-
merkmal vor. Die Vorstellung des Angebots ist deshalb von begründe-
tem öffentlichen Interesse. (BK1-223/07)

Mit der Frage, woran man eigentlich einen guten Zwei-Tages-Rucksack 
erkenne, befasst sich eine Zeitschrift. Am Beispiel des Modells eines 
bestimmten Herstellers wird beschrieben, welcher Kriterien es dazu be-
darf. Dem Artikel sind Fotos beigefügt, auf denen das Modell und das 
Logo des Herstellers zu erkennen sind. Auch der Preis wird genannt. 

Zwar kann die Information darüber, welche Merkmale ein Zwei-Tages-
Rucksack aufweisen sollte, von öffentlichem Interesse sein. Jedoch wird 
mit dem Hinweis auf einen bestimmten Rucksack einer bestimmten 
Firma und mit der Preisangabe die Grenze zur Schleichwerbung über-
schritten. Es gibt mehrere Hersteller, die vergleichbare Produkte mit 
ähnlichen Qualitätsmerkmalen anbieten. Ohne ersichtlichen Grund 
wurde das Produkt einer Firma hervorgehoben präsentiert. Dadurch 
entstand eine eindeutige Werbewirkung, was der Presserat missbilligt. 
(BK2-107/06)

Alleinstellungsmerkmal 
(z. B. Besonderheit eines Produktes)

unzulässigzulässig
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Eine Regionalzeitung berichtet über einen Zusammenschluss von 
Architekten, Energieberatern und Baufachleuten, die Hilfestellung bei 
Modernisierungsmaßnahmen im Wohngebäudebereich geben wollen. 
Bei einer Messe in der örtlichen Veranstaltungshalle sei das Netzwerk 
mit einem Stand vertreten.

Bei der Veröffentlichung handelt es sich um eine sachgerechte Informa-
tion von öffentlichem Interesse. Bei dem regionalen Netzwerk handelt 
es sich offensichtlich um einen nicht-kommerziellen Zusammenschluss 
von Fachleuten, der interessierten Bürgern Hilfestellung bei Moderni-
sierungsmaßnahmen geben will. Insofern liegt durchaus ein begründe-
tes öffentliches Interesse an der Berichterstattung vor. (BK1-58/06)

Auf der Titelseite einer Regionalzeitung erscheint das Foto einer Frau, 
die eine neue ‚Bio-Pizza‘ in die Kamera hält. Das Ganze ist ein Anreißer 
für einen ausführlichen Bericht im Innenteil des Blattes. Eine Leserin 
sieht darin Schleichwerbung. Die Zeitung führt an, dass sich die Beiträ-
ge auf die erste Bio-Pizza einer bestimmten Firma beziehen. Der Her-
steller sei mit vielen tausend Beschäftigten für den Verlagsort wichtig. 
Viele Arbeitsplätze in der Region hingen von der erfolgreichen Einfüh-
rung neuer Produkte der Firma ab.

Der Presserat rügt die Veröffentlichungen. Zwar kann über die Einfüh-
rung eines neuen Produktes eines regionalen Unternehmens berichtet 
werden. Bestimmte Formulierungen verlassen aber den Boden einer 
sachlichen Berichterstattung und erwecken einen werblichen Eindruck. 
Gesteigert wird der Werbeeffekt zudem durch Farbfotos, auf denen 
plakativ die Pizza-Verpackung zu sehen ist. (BK2-52/07)

Regionale Bedeutung 
(öffentliches Interesse im Verbreitungsgebiet der Publikation)

unzulässigzulässig
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Liegt ein Nachrichtenwert, ein Alleinstellungsmerkmal oder auch 
regionale Bedeutung vor, muss die Redaktion entscheiden, welche 
weiterführenden Informationen über Unternehmen, Angebote oder 
Produkte sie in die Berichterstattung aufnimmt. Zusätzliche Angaben 
sind grundsätzlich möglich, wenn sie nicht die Grenze zur Schleich-
werbung überschreiten. Hier muss die Redaktion abwägen, ob z. B. 
die Veröffentlichung eines Links zur Homepage eines Anbieters oder 
einer Info-Telefonnummer durch ein öffentliches Interesse gedeckt ist. 
Gleiches gilt für die Veröffentlichung von Preisangaben, Produkt- und 
Logoabbildungen sowie insbesondere Hinweise auf konkrete Bestell-
möglichkeiten. Auch die Verwendung von PR-Material in redaktio-
nellen Beiträgen kann zu einer Verletzung des Trennungsgrundsatzes 
führen. In diesem Zusammenhang sind nicht nur Einzelkriterien aus-
schlaggebend, auch der Gesamteindruck einer Veröffentlichung kann 
zu Schleichwerbung führen.

Die folgenden Beispiele illustrieren anhand konkreter Artikel die ge-
nannten Kriterien.

Weiterführende Informationen 
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Unter der Überschrift „Naturmedizin für Frauen“ berichtet eine Pro-
grammzeitschrift über Naturheilmittel. In einem beigestellten Kasten 
wird auf die Homepage eines Herstellers hingewiesen.

Die Veröffentlichung des Internetlinks verstößt nicht gegen den 
Pressekodex. Es handelt sich um eine weiterführende Angabe von 
öffentlichem Interesse, da auf der Website umfassende allgemeine 
Hintergrundinformationen zum Thema Homöopathie zu fi nden sind. 
(BK1-80/07)

Eine Zeitung informiert allgemein über Gestaltungsmöglichkeiten von 
Wandschränken. Am Ende des Textes erscheint eine Internetadresse. 
Ein Unternehmen kritisiert, der Artikel sei Schleichwerbung für einen 
im Text erwähnten “Berater und Verkäufer”. Dieser sei selbst Ladenin-
haber. Der Link am Ende des Textes führe zu seinem Geschäft.

Das Thema allgemein kann auf ein öffentliches Interesse stoßen. Für 
sich gesehen ist der Beitrag daher keine Schleichwerbung. Diese liegt 
aber in der Nennung der Internetadresse, mit der verdeckt auf das An-
gebot eines bestimmten Unternehmens hingewiesen wird. Dieses wird 
ohne besonderen Grund aus dem Gesamtangebot auf diesem Sektor 
hervorgehoben. Das ist Schleichwerbung, die der Presserat rügt. 
(BK2-118/06)

Link zu Homepage eines gewerblichen Anbieters 

unzulässigzulässig
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Eine Zeitschrift informiert über die griechische Halbinsel Chalkidiki. Bei-
gefügt ist ein Kasten mit Preisen und Infos zu zwei Hotels. Eine Bewer-
tung durch Hotel-Gäste schließt sich an.

Bei der Vorstellung der beiden Hotels handelt es sich um eine zulässige, 
von der Redaktion getroffene Auswahl. Für die Öffentlichkeit kann es 
von Interesse sein, über das Angebot von Hotels in einer bestimmten 
Gegend unterrichtet zu werden. Wenn die Redaktion eine Auswahl 
trifft, liegt das in ihrem Ermessen. (BK1-358/06)

Eine Zeitschrift veröffentlicht einen Artikel über Herrenbekleidung. 
Neben allgemeinen Tipps enthält der Beitrag das Foto eines bekannten 
Schauspielers im Nadelstreifenanzug. Der Künstler ist das neue Model 
eines namentlich genannten Versandhauses. Die Preise der einzelnen 
Kleidungsstücke werden angegeben. Die Zeitung nennt auch eine Tele-
fonnummer, unter der die einzelnen Artikel zu haben sind. 

Die allgemeinen Bekleidungstipps sind nicht zu beanstanden. Das Foto 
mit dem Hinweis auf den Anbieter, die Preise und die Telefonnummer 
heben jedoch das Angebot einer Firma auf werbliche Weise hervor. 
Die Darstellung mit den angebotsorientierten Details überschreitet die 
Grenze zur Schleichwerbung und wird missbilligt. (BK1-204/07)

Preisangaben

unzulässigzulässig
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Eine Regionalzeitung beklagt, dass in einem Bier-Ranking eines Inter-
netportals in den Top 10 kein deutsches Bier auftauche und in den Top 
100 kein einziger Gerstensaft aus Westfalen vorkomme. Drei Regi-
onalbiere seien zwar zu fi nden, doch die Tester hätten kaum mehr 
als Mittelmaß herausgeschmeckt. Zitiert wird u.a. der Sprecher einer 
heimischen Brauerei. Dem Artikel ist ein Foto aus einer Werbung dieser 
Brauerei beigestellt, auf dem ein Kasten Bier zu sehen ist.

In dem Artikel wird sachlich über das Ranking unter besonderer Be-
rücksichtigung regionaler Biere berichtet. Es verstößt stellt keine 
Schleichwerbung dar, wenn dabei bestimmte Marken genannt werden 
und der Sprecher einer Brauerei zu Wort kommt. Ein Werbeeffekt 
durch das eher negativ behaftete Thema entsteht nicht. Das veröffent-
lichte Foto ist eine zulässige Illustration des Themas. Zwar ist auf dem 
Bild der Bierkasten einer bestimmten Brauerei zu sehen, jedoch wird 
in dem Artikel auch auf andere Brauereien hingewiesen. Ein Wett-
bewerbsvorteil der im Foto gezeigten Biermarke ist nicht erkennbar. 
(BK1-180/05)

Eine Frauenzeitschrift veröffentlicht eine Beilage „Balkon & Terrasse“. 
Auf mehreren Fotos sind Getränkefl aschen und -kisten mit deutlich 
erkennbaren Markenlogos zu sehen.

Der Presserat missbilligt die deutliche Herausstellung zweier Produk-
te als unzulässiges „Product Placement“. Zwar können Getränke im 
Rahmen einer realistischen Darstellung gezeigt werden. Allerdings wird 
hier mit der mehrmaligen Abbildung bestimmter Produkte die Grenze 
zur Schleichwerbung überschritten. Bei der Gestaltung von Fotostre-
cken dürfen Produkte nicht gehäuft auftreten oder plakativ erkennbar 
sein. (BK2-168/07)

Fotos von Produkten, Abbildungen von 
Logos von Unternehmen

unzulässigzulässig
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Ein Kulturmagazin rezensiert unter der Rubrik „Neue DVDs“ Neuer-
scheinungen. Unter den Beiträgen fi nden sich jeweils Hinweise auf eine 
CD/DVD-Hotline mit Telefon- und Faxnummern, über die DVDs oder 
CDs bestellt werden können. 

Über die Hotline erreicht der Anrufer einen Grossisten. Dieser ist nur 
einer von mehreren Anbietern und wird mit der Veröffentlichung her-
ausgehoben. Damit wird er gegenüber Mitbewerbern bevorzugt. Dies 
verstößt gegen den Grundsatz der Trennung von redaktionellem Text 
und Werbung. Die Zeitschrift erhält einen Hinweis. (BK1-104/04)

Eine Boulevardzeitung veröffentlicht berichtet über das erstmalige 
Angebot von Urlaubsreisen durch einen Lebensmitteldiscounter. Die 
Angebote werden genau beschrieben, die entsprechenden Preise 
genannt. Die Veröffentlichung enthält zudem einen Hinweis auf zwei 
Telefonnummern und eine Website, über die die Reisen gebucht wer-
den können.

Der Presserat rügt die Veröffentlichung. Zwar kann grundsätzlich über 
das erstmalige Angebot von Reisen berichtet werden. Jedoch wird mit 
dem Hinweis auf Telefonnummer und Internetlink die Grenze zwischen 
öffentlichem Interesse und Schleichwerbung eindeutig überschritten. 
Durch die Angaben zu den Buchungsmöglichkeiten erhält der Discoun-
ter einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Anbie-
tern. Dies stellt Schleichwerbung dar. (BK2-6/07)

Hinweis auf konkrete Bestellmöglichkeiten wie 
Telefonnummern und Internetlinks

unzulässigunzulässig
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Eine Regionalzeitung berichtet über Damenunterwäsche. Dem Beitrag 
sind zwei Fotos beigestellt, die laut Quellenhinweis von einer Herstel-
lerfi rma stammen.

Der Beitrag kann mit Fotos einer Herstellerfi rma illustriert werden. 
Dabei kann auch das Unternehmen als Urheberin der Bilder genannt 
werden. Bei der Nennung des Firmennamens handelt es sich nicht um 
einen werbenden Hinweis, sondern um eine reine Quellenangabe. 
(B 116/98)

Im Sonderheft einer Radfahrer-Zeitschrift erscheint ein Artikel über den 
Nachtzug CityNightLine. Im gleichen Heft erscheint eine Anzeige für 
die CityNightLine.

Der Vorspann des Artikels besteht aus dem Text der Anzeige. Darin ent-
haltene Formulierungen wie „Erst verladen Sie Ihre Räder im Handum-
drehen zu erstaunlich günstigen Preisen“ und „Umsatteln lohnt sich…“ 
sind eindeutig werblicher Natur. Die Redaktion hat den Beitrag außer-
dem mit einem Foto illustriert, das ebenfalls der Anzeige entnommen 
ist. Durch die Verwendung des PR-Materials liegt Schleichwerbung vor, 
die der Presserat rügt. (BK1-77/07)

Verwendung von PR-Texten und Fotos

Artikel Anzeige

unzulässigzulässig
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Richtlinie 7.3 formuliert die Anforderungen an Sonderveröffentlichun-
gen. Redaktionelle Sonderveröffentlichungen sind solche Seiten, auf 
denen über einen bestimmten Themenbereich redaktionell berichtet 
wird und in dessen Umfeld Anzeigen von entsprechenden Unterneh-
men erscheinen. Eine Kennzeichnung dieser Seiten nach den Anforde-
rungen der Richtlinie 7.1 ist nicht notwendig, da es sich bei den Beiträ-
gen um redaktionelle Texte handelt. Allerdings muss beachtet werden, 
dass die Artikel – etwa durch Hinweise auf einzelne Unternehmen oder 
Produkte – nicht die Grenze zur Schleichwerbung überschreiten.

Werbliche Sonderveröffentlichungen sind Seiten, auf denen redakti-
onell gestaltete PR-Beiträge erscheinen, die in Zusammenarbeit mit 
einem oder mehreren Unternehmen erstellt bzw. von diesen zugelie-
fert wurden. Solche Veröffentlichungen müssen die Anforderungen der 
Richtlinie 7.1 erfüllen und auf den ersten Blick als Werbung erkennbar 
sein.

Im Bereich Sonderveröffentlichungen gibt es eine Vielzahl von verschie-
denen Erscheinungsformen, mit denen sich der Presserat in Beschwer-
deverfahren befasst hat. Anhand einiger Beispiele wird die Spruchpra-
xis hierzu dokumentiert.

Richtlinie 7.3 
Sonderveröffentlichungen

Redaktionelle Sonderveröffentlichun-

gen unterliegen der gleichen redak-

tionellen Verantwortung wie alle 

redaktionellen Veröffentlichungen. 

Werbliche Sonderveröffentlichungen 

müssen die Anforderungen der Richt-

linie 7.1 beachten.
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Auf einer Themenseite „Wohnen & Design“ berichtet eine Tageszei-
tung unter der Überschrift „Wenn die Küche schwebt“ über die neue 
Küchenserie eines namentlich genannten Herstellers. Unter dem Titel 
„Viele Geräte ergeben einen Herd“ werden die vielfältigen Kombina-
tionsmöglichkeiten der neuen Kochfeldserie einer Elektrofi rma aufge-
zeigt. Und unter der Überschrift „Nie mehr abwaschen“ wird die 75jäh-
rige Geschichte eines elektrischen Geschirrspülers eines Unternehmens 
geschildert und die neue Gerätegeneration beschrieben, die demnächst 
auf den Markt kommt.

Die Vorstellung der Produkte (Küche, Herd, Geschirrspüler) geht weit 
über das Informationsinteresse der Leser hinaus. Die detaillierten und 
unkritischen Beschreibungen von jeweils einem Produkt eines bestimm-
ten Herstellers in Kombination mit verschiedenen Fotos sind Schleich-
werbung. Der Presserat rügt diese Beiträge. (BK2-154/04)

Redaktionelle Sonderveröffentlichungen 

unzulässig
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In einer Regionalzeitung erscheint eine Seite, die oben links als „Ver-
lagssonder seite/Anzeige“ gekennzeichnet ist. Sie enthält redaktionell 
gestaltete Beiträge. 

Die Veröffentlichung erfüllt die Anforderung des Pressekodex. Durch 
den Hinweis „Verlagssonderseite/Anzeige“ wird der Leser in die Lage 
versetzt zu erkennen, dass es sich bei der kompletten Seite um Wer-
bung handelt. Eine Verwechslungsgefahr mit einer redaktionellen 
Veröffentlichung besteht nicht. (BK2-189/07)

Auf sechs Seiten berichtet eine Regionalzeitung über das Thema Geld. 
Sieben von 16 Beiträgen beschäftigen sich mit einem Finanzdienst-
leister, dessen Mitarbeiter die Artikel selbst produziert haben. Über-
schrieben ist die Seite mit der Dachzeile „Ein Sonderthema der (Zei-
tungsname)“. Auf Seite 5 ist ein Impressum enthalten mit dem Hinweis 
„Redaktion: (Zeitungsname)-Sonderthemen“.

Der Presserat missbilligt die Veröffentlichung. Dem Leser wird nicht 
klar, dass es sich um Werbung handelt. Er erkennt möglicherweise das 
abweichende Layout, verbindet es aber nicht zwingend mit dem Be-
griff Werbung. Gleiches gilt für die Dachzeile und das Impressum. 
(BK2-277/05 und BK2-278/05)

Werbliche Sonderveröffentlichungen

unzulässigzulässig
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Eine Illustrierte veröffentlicht eine achtseitige Fotostrecke über ein 
neues Fahrzeug von Audi. Der Beitrag ist als „Audi Special“ gekenn-
zeichnet und besteht aus einigen kurzen Texten und großformatigen 
Fotos mit einem Schauspielerehepaar und dem Fahrzeug. Die Strecke 
erschien drei Seiten vor einem redaktionellen „Journal Auto“. 

Der Hinweis „Audi Special“ am Beginn der Fotostrecke reicht nicht aus, 
jedem Leser den Werbecharakter der Fotostrecke zu verdeutlichen. 
Die Leser können beim Durchblättern der Zeitschrift durchaus zu dem 
Schluss kommen, dass es sich bei der Fotostrecke um einen redaktio-
nellen Beitrag handelt. Der Presserat spricht eine Missbilligung aus. 
(BK2-93/07)

Werbliche Sonderveröffentlichungen

unzulässig
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Die Richtlinie 7.4 ersetzt für Journalisten die Regelungen des Wertpa-
pierhandelsgesetzes, soweit sie die Erstellung und Veröffentlichung von 
Finanzanalysen betreffen. Journalisten, die sich dem Pressekodex ver-
pflichten, sind insoweit nicht an das Gesetz und die staatliche Aufsicht, 
sondern ausschließlich an das Verfahren beim Presserat gebunden.

Zu dieser Richtlinie liegen dem Presserat bislang keine Beschwerden vor.

Richtlinie 7.4 
Wirtschafts- und Finanz-
marktberichterstattung

Journalisten und Verleger, die Infor-

mationen im Rahmen ihrer Berufsaus-

übung recherchieren oder erhalten, 

nutzen diese Informationen vor ihrer 

Veröffentlichung ausschließlich für 

publizistische Zwecke und nicht zum 

eigenen persönlichen Vorteil oder 

zum persönlichen Vorteil anderer.

Journalisten und Verleger dürfen 

keine Berichte über Wertpapiere und/

oder deren Emittenten in der Absicht 

veröffentlichen, durch die Kursent-

wicklung des entsprechenden Wert-

papieres sich, ihre Familienmitglieder 

oder andere nahestehende Personen 

zu bereichern. Sie sollen weder direkt 

noch durch Bevollmächtigte Wertpa-

piere kaufen bzw. verkaufen, über 

die sie zumindest in den vorigen zwei 

Wochen etwas veröffentlicht haben 

oder in den nächsten zwei Wochen 

eine Veröffentlichung planen. 

Um die Einhaltung dieser Regelun-

gen sicherzustellen, treffen Journalis-

ten und Verleger die erforderlichen 

Maßnahmen. Interessenkonflikte bei 

der Erstellung oder Weitergabe von 

Finanzanalysen sind in geeigneter 

Weise offenzulegen.
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